
Souveränität 

 

Ein Staat ist souverän (im herkömmlichen Sinn), wenn er völlig unabhängig von anderen 

Mächten über die höchste Entscheidungs- und Herrschaftsgewalt in seinem Territorium 

verfügt. Dazu gehört das Recht, die Gesellschafts- und Staatsordnung, das Verfassungs- 

und Rechtssystem frei und unabhängig zu gestalten und die Richtlinien der Innen- und 

Außenpolitik selbst zu bestimmen. In der Demokratie wird Staatsgewalt im Innern durch die 

Volkssouveränität (Zustimmung zur Verfassung, Wahl der Legislative) legitimiert und 

begrenzt. 

 

Nach außen schließt Souveränität jede Fremdherrschaft und jede Einmischung in innere 

Angelegenheiten aus. Im heutigen Völkerrecht wird statt Souveränität der Begriff 

Völkerrechtssubjekt verwendet, weil viele völkerrechtlich geregelten Beziehungen zwischen 

Staaten deren Souveränität einschränken. 

 

(Siehe auch Zusatzthema zu Modul 10: Die Bedeutung der Souveränität für Nationalstaaten) 


